
 
 
 
Anlage zur Einladung der Mitgliederversammlung am 28.05.2024 
 
 
1. Satzungsänderung gem. § 27 
 
hier: Arbeitsleistungen auf Antrag der Sportabteilungen 
 
Auf Antrag der Sportabteilung Kanu ist die Unterstützung der Mitglieder Kanu für die 
Gewährleistung und Erhalt des Sportangebots auf dem Sportgelände des 
Bootshauses verpflichtend zu regeln. 
 
Dies sieht die Satzung des Polizeisportvereins in der gültigen Fassung vom 
16.11.2022 nicht vor. 
 
Daher wird beantragt, § 17 a der Satzung (Vereinsabteilungen Sport) um die 
Möglichkeit zu ergänzen, auf Beschluss der Abteilungsversammlung die 
verpflichtende Leistung von Arbeitsstunden für die beantragende Abteilung 
vorzusehen. 
 
Entsprechend ist eine Ergänzung der Beitragsordnung in der gültigen Fassung vom 
23.05.2023 notwendig. 
 
Daher wird beantragt, in die Beitragsordnung einen neuen § 4 Arbeitsleistungen in 
Abteilungen einzufügen, der mit Bezug auf § 17 a der Satzung Arbeitsleistungen in 
den Abteilungen regelt. 
 
 
2. Mitgliedsbeiträge gem. § 10 
 
hier: Erweiterung der Ermäßigungstatbestände der Beitragsordnung - Familien 
mit Kindern 
 
Der Gesamtvorstand des PSV Braunschweig beantragt, die Ermäßigungstatbestände 
der gültigen Beitragsordnung für Familien mit Kindern (§ 4 Beitragsordnung), die als 
Mitglieder das Sportangebot in einer Sportabteilung gemeinsam nutzen,
angemessen zu reduzieren. 
 

-  1. Kind - reduzierter Grundbeitrag um 50 % 
-  ab dem 2. Kind (und jedes weitere Kind) - beitragsfrei 
-  ein Abteilungsbeitrag wird für die Kinder nicht erhoben 
-  Voraussetzung: kein gesondertes Sportangebot bzw. Sportgruppen für Kinder 

und  Jugendliche in der Abteilung 
- dies gilt nur für das gemeinsame Sportangebot in einer Sportabteilung 

 
 


